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anstatt für 1910 in Landesratstellenumwandeln und genehmigen, daß die Mehrkosten
über diesen Haushaltsplanhinaus ausgegebenwerden;

2 die Landesassessoren Dr. Mewes, Reinbach und Bonsmann vom 1. April 1910 ab
mit dem Anfangsgehalte von 5000 Mark auf 12 Jahre zu Landesrätenunter
folgendenBedingungenwählen: ,„>.«, ,.,

a) die Gewählten müssen sich den jetzigen und künftig zu erlasfenden Bestimmungen
des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Prouinzialbeamten der
Rheinprovinz unterwerfen;

d) sie müssen sich verpflichten,ohne Genehmigung des Provinzialausschusseskein
Mandat für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretungzu über¬
nehmen wenn ihnen für letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrundzur Seite steht;

o) sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandesder Landes-Versicherungs-
anstcilt Rheinprovinz im Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen oder sich bei der
Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmannsinsbesondere auch unter einem
mideren Oberbeamten, welcher als Abteilungsdirigentfungiert, zu beschäftigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

<-> ^, . lu >cc < ^ ,. «<>,«,„;^ Dr. von Renvers,O. Graf Beissel von Gnmmch,
Landeshauptmann.

Vorsitzender.

Anlage 6.
(Drucksachen. Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betresseuo

die VeM,,°«u»« de« mit der 2»ndes'«ersiche«n»«».,st»n Rh°i,>pr»«mz »i,°-
schlosst «er.r»«°« ««««. O°M°n» °°" ^""l" ',"' ?^°"'° " """"'

K»ffe„>,Rechnu»««°, Kanzlei. u«° B°tengl«ch°fte d.eftr Ans.»«,

«..,. «ewi,che V.»°>nM«d7 ^^:^'7!e^.: d°^^° 3
den Bericht des Provinzmlaus chusses vom 7. ^ovemocrro , ^ .
Reichsges7tzes über die Invaliditäts- m. '^^^^
Provinz dnrch Organe W ProvmMverw tng dm Mms ', ^^ ^^ ^, ^
der Invaliditäts- und Altersverstcherm'gsanstattRhemprovinz am ,,.,. Erledi
auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenenVertrag wegen
gung der Bureau-, Kassen-, Rechnungs,Kanzlei- und Botengeschafte be. der Bechcherungsanstalt
genehmigt.
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Es haben sodann der 39. Rheinische Provinziallandtag in seiner Sitzung vom 1. Mai
1895, der 41. am tt. Februar 1899 und der 45. am 16. März 1905 genehmigt, daß der Ver¬
trag jedesmal auf weitere 5 Jahre nnd zwar zuletzt bis zum 31. Dezember 1910 verlängert werde.

Da der Provinziallandtag voraussichtlichvor dem Ablauf des Vertrages nicht mehr zu¬
sammentretenwird, so handelt es sich in der jetzigen Tagung um die Beschlnßfassuugüber eine
weitere Vertragsuerlängerung.

, ^. Der Vertrag ist nachstehend in seinem jetzt geltenden Wortlaut abgedruckt. Da sich dessen
S^ ^^ Nestimmungenbis jetzt im allgemeinen als zweckmäßig erwiesen haben, so kann die weitere Ver¬

längerung derselben nur empfohlenwerden.
Nur in einzelnen Punkten scheint eine Aenderung angebracht.
In Vezug auf die Tragung der Kosten der Pensionierung der bei der Versicherungsanstalt

im Bureau- :c. Dienst beschäftigten Provinzialbeamten und der Witwen- und Waisengelder ihrer
Hinterbliebenen sind bei dem Vorstande der VersicherungsanstaltBedenken entstanden. In dieser
Beziehung trifft der § 4 des Vertrages die Bestimmung, daß die Ruhegehälter und Hinterbliebenen¬
bezüge sich in ihrer Hohe nach den für die Provinzialbeamten geltenden Bestimmungenzu richte»
haben und daß sie auf den Haushaltsplan der Provinzialverwaltung zur Zahlung von Pensionen?c.
an Pruvinzialbeamte und von Witwen- und Waiseugelder an deren Hinterbliebene (Anlage II
zum Haupt-Haushaltsplau) übernommen werden, daß andererseits aber die Versicheruugsanstaltzu
dem Pensionsfonds der Provinzialuerwaltnng nach denselbenGrundsätzenbeizutragen hat, welche
für die Provinzialverwaltung bezüglichihrer Beamten maßgebend sind.

Nach den Festsetzungendurch den Haushaltsplan zahlt die Provinzialuenuallnug für ihre
Beamten 15"/« der etatsmäßigcn Durchschnittseinkommenals Beitrag zu dem Pensionsfonds nnd
vertragsgemäß ist dieser Beitrag seither auch von der Landes Versicherungsanstalterhoben worden.
Im Haushaltsplane über die Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben der Provinzial¬
beamten bei der Landes-Versicherungsanstaltuud bei den Schiedsgerichtenfür Arbcitervcrsicherung
für das Kalenderjahr 1910 sind für 212 bezw. 39 etatsmäßige Beamtenstellen uuler Zugrunde«
legung des Satzes von 15 > Zuschüssezum Pensionshaushaltsplan vou 115125 Mark 90 Pfg-
und 19 599 Mark 90 Pfg vorgesehen.

Gegen die Höhe dieser Beiträge richtet sich das Bedenken der Anstalt, indem sie gellend
macht, daß die große Zahl von Beamten, die zur Bewältigung der Geschäfte notwendig geworden
sind, in der weit überwiegendenMehrzahl aus jungen Männern bestehe,die ihr erst in den letzten
Jahren als Anwärter überwiesen worden seien. Nach menschlicher Berechnung sei deshalb wohl
anzunehmen, daß erst nach einer längeren Reihe von Jahren die Provinzialverwaltung in die
Lage kommen werde, Pensionen von den bei der Anstalt beschäftigten Beamten und Witwen- und
Waifengelder für die Hinterbliebenenvon verstorbenenBeamten in nennenswerter Höhe auf ihren
Pcusionshaushaltsplan zu übernehmen, und daß mit Rücksicht auf dieseu Umstaud der zu leistende
Zuschuß von 15"/,, der etatsmäßigeuDiensteiukommen,welcher für die Provinzialverwaltung selbst mit
ihren Beamten aus allen Lebensalternwohl angemessen sein möge, für die Landes-Versicherungsanstalt
zu hoch bemessensei. Dazu kommt noch, daß die Landes-Versicherungsanstaltiu den nächsten
Jahren bei Einführung der Hiuterbliebenenversicherungwieder eine große Zahl neuer Beamten
annehmen müsse, die durchwegin jüngeren Jahren stehen werden. Ferner fällt in's Gewicht, daß
die Landes-Versicherungsanstaltdurch den Betrieb eigener Heilstätten in die Notwendigkeitversetzt
worden ist, eigene Anstaltsbeamte anzustellen,da die Provinz ihr die erforderlichen Beamten, z. B-
Aerzte, nicht wohl stellen konnte. Die Versicherungsanstalt glaubt deshalb den Interessen der
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Versicherungsunternehmer mehr zu dienen, wenn sie die Pensions- und Reliktenlastenfür die bei
ihr beschäftigten Beamten selbst übernehme, und regt eine entsprechende Abänderung des abge¬
schlossenen Vertrages in dieser Hinsicht an. .,

Für die bereits angestelltenBeamten, für welche Beitrage zum Pe»,ionshaushaltsplau
gezahlt werden, ist das nicht möglich,weil eine Auseinanderrechnung der geleisteten Beiträge und
der übernommenenLasten kaum durchführbarist. >> c ^ « ^., ;

Es scheint ferner anch nicht angezeigt, für die Prov.nz.alverwaltnngden se.ther.gn Satz n.r
den Beitrag zum Pensionshaushaltsplan schon jetzt zu ermäßigen, zumal durch d.e neueren Bestimmnugen
die Peusions- und Reliktenlastenerhöht worden sind; andererseits 'st es aber auch nicht angängig,
für einen dem NensionsfondsangeschlossenenVerwaltungszweigeinen anderen als den allgemeinen
B it äasm wb 33 Da ber en Bedenken der Versichernngsanstalt namentlich hinsichtlich

m. gewisse Berechtigung nicht 1^p«^n "^n.^
ihrer Anregung bezüglich derjenigen Beamten stattzngeben.welche nach Ablau des M bestehenden
Vertraaes a ° nach dem 31. Dezember 1910, zur etatsmäß.gen Anstellung gelangen. Der
M er e vert^ würde also bestehen bleiben bezüglich aller derjenigen etatsmaß.g
ang^ welche der Versicheruugsanstaltnnter der Geltung der Mgen

zu cm genannten Zeitpnnkteüberwiesen worden sind; es wurde am.tocrirag«t>cst!MMUNgenms zu ^ u N^räac aus dein Rc crveiondsdes Peu lonshaus-
eine Ausrechnung und Uebcrivcis.iug geleisteter Beitrage aus ^em ^r ^ ^

Haltsplans an die Landes^ersichernmMnstalt ganz und gar m.sgeschlossn bleiben

' bezüglich der vom 1 .anuar ^ ^

^7^"13"^ würd^ eine das Verdis regewde
Bestimmung w den nnl der Bersichernngsanstaltabgeschlossene»Vertrag, desten Verlängerung M

'" ^"^5^7^ttages würde folgende Fassung erhalten müssen:
Ne » d r B«üg der der Versicherungsanstaltüberwiesenen Beamten und

der HiM lkbmen m!d d3 Art der Zahlung der Bezüge wird lediglichdurch d.e
für ^^P^inMbeamten geltenden Vest.mn.ungengeregelt uud von dem Prov,nz.al-
ansickinssebeM dem Landeshauptmann festgestellt.

'^De Bezüge welche den der VersicheruugsanstaltRhe.nprovmz w zum 31.
De.emw 1910 überwie eneu etatsmäßig angestelltenProv,n,alwm,.en oder deren
K, t^M b.un im F'lle der Versetzung iu den Ruhestan oder des Todes ,n Gemaß-
k de rsi n Matzes dieses Paragraphen zn zahlen sind, werden aus den Haus-
heit des «stcn^lv,atzeZoe,«^ u Ruhegehältern an Provi.izial-
haltsplan der P'^'^^fung m g Himerbliebeueübernommen,
beamte mid ^n W«- ^ ^ ^^. ^ ,,„ P,.f.,„^^ „„
D.e Versicherungsanstalthat / " ^ ° ' ^ ^ „,. welche für die Provinzial-
Provinzialverwaltuug nach ^ ^ Eiu Verzeichnis der unter diefe
Verwaltungbezüglich ^^r Beamte ß bem ^ ^^ ^ ^ ^^
Vertragsbestimmuug ^^den Bea ttn wi n^ Für die in diesem Verzeichnisse
1910 dem Vertrage nachträglichb ^t ^ 6 ^> ^ ^ ^^
aufgeführtenBeamten zahlt d,e ^ "^ .^ der ihr aus dieser

^n^^e^R^^^ der Dieustunfühigkeitoder
des Todes der Beamten.
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Für die später angestellten,der Anstalt überwiesenen Beamten findet die Zahlung
eines Beitrages zum Penstonsfonds der Provinzialverwaltung nicht statt; in diesen
Fällen hat die Landes-Versicherungsanstaltim Falle der Versetzung in den Ruhestand
oder des Todes die nach Absatz 1 dieses Paragraphen festzustellende»Ruhegehälter
bezw. die Witwen- und Waisengelder der Provinzialverwaltung zu erstatten. War
ein Beamter teils bei der Provinzialverwaltung, teils bei der Landes-Versicherungs¬
anstalt beschäftigt,so ist das Ruhegehalt bezw. das Witwen- und Waisengeld im
Verhältnis der Dienstzeit im Provinzialdienste und im Anstaltsdienstevon der Pro¬
vinzialverwaltung und der Versicherungsanstaltanteilig zu tragen."

Der § 5 des Vertrages hatte in der vorliegenden Form nur für den ersten Abschluß
des AbkommensBedeutung. Nachdem das Verhältnis nuumchr nahezu 20 Jahre gedauert hat,
wird er gefaßt werden können wie folgt:

8 5.
„Der Vertrag wird auf die Dauer vou 5 Jahren abgeschlossen mit der Maß¬

gabe, daß er jedesmal auf 5 Jahre verlängert gilt, wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf
einer fünfjährigen Geltungsdauer gekündigtwird. Im Falle der Auflösung des Ver¬
trages ist die Landes-Versicherungsanstaltverpflichtet,die bei ihr beschäftigten Provin-
zialbeamten mit den aus deren Anstellung nach den für die Provinzialbeamteu gelten¬
den Bestimmungen hervorgehendenRichten und Pflichten zu übernehmen."

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß den folgendenAntrag zu stellen:
„Der Provinzillllandtag wolle den Abschluß eines Vertrages mit der Landes-Ver¬
sicherungsanstaltüber die Uebelweisungvon Provinzialbeamten in der in der Anlage
abgedruckten neuen Fassung genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.



Anlage» zu dc» SitzungMowlollen^Nr^ß.
103

Vertrag
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Bisherige Fassung.
Zwischendem Provinzialvcrbcmdeder Rheinprovinz, vertreten durch den Landesdirettur

der Rheinprouinz, Herrn Wilhelm Klein, einerseits und der gemeinsamen Invaliditäts-
und Alters-Versicherungsanstalt Rheinprovinz, vertreten durch dcu kommissarischen
stellvertretendenVorsitzenden des AnstaltsVorstandes, Herrn Landesrat Klausencr, andererseits,
wird nach zwischenzeitlich erfolgtcr Genehmigung des Provinziallandtags folgender Vertrag geschlossen:

8 1.
Die Provinzialvcrwaltung der Rheinprovinz verpflichtetsich, dem Vorstände der Invali¬

dität«« nnd Alters-Versicherungsanstalt Rheinprovinz, die bei dem letzteren zur Erledigung
der Bureau-, Kassen-, Rcchnuugs-, Kanzlei- und Botengeschäfteerforderlichen Beamten zu gestellen.

s 2,
Diese Beamten werden seitens der Provinzialucrwaltnng der Rheinpruvinz entweder aus

den bereits vorhandenen Provinzialbcamtcn genommen, oder im Wege der Ncuanstelluug gewonnen.

§ 3-
Die Gestellung der Beamten erfolgt seitens des Provinzialverbandes ans vorheriges, dem

Landesdirektor der Rheinprovinz mitgeteilteo Ersuchen des Vorsitzenden des Vorstandes der
Versicherungsanstalt. Die Auswahl der der letzteren zu gestellenden Beamten ist lediglich Sache
des Provinzialausschussesbezw, des Lcmdcsdireltors. Die auf diese Weise der Versicherungsanstalt
überlassenenBeamten bleiben, bezw. werden Provinzialbeamte und sind hinsichtlich ihrer Rechte und
Pflichten sämtlichen, für diese bestehenden Bestimmungenauch während der Zeit ihrer Beschäftigung bei
der Versicherungsanstaltunterworfen. Die durch den Provinzialausschußbezw, den Landes direktor
erfolgte Berufung eines Beamten znr Wahrnehmung von Geschäftender Versicherungsanstaltist
jeder Zeit widerruflich.

§4.
Die Hohe der Bezüge der der Versicherungsanstalt überlassenen Beamten und deren

Hinterbliebenenwird lediglichdurch die für die Prouinzialbeamten geltendenBestimmungengeregelt
nnd von dem Provinzialausschusscbezw. dem Landcsdirektor festgestellt. Die Versichcrungs-
austalt hat die hiernach sich ergebenden Beträge dem Provinzialverbnudc zu vergüten.

Die Bezüge, welche den bei der Versicheruugscmstalt„Rheinprovinz" beschäftigten
oder beschäftigt gewesenen Prouinzialbeamten oder deren Hinterbliebenen im Falle der
Pensionierung oder des Todes in Gcmäßheit des ersten Absatzes des ß 4 des Vertrages vom
20. Dezember 1890 zu zahlen sind, werden auf den Etat der Provinzialvcrwaltung znr Zahlung
von Pensionen «. an Provinzialbeamte und von Witwen- und Waifcngcldern, Unterstützungenan
deren Hinterbliebene übernommen. Die Versicherungsanstalthat dagegen zn dem Pensionsfonds
der Provinzialvcrwaltung uach denselben Grundsätzen beizutragen, welche für die Provinzial¬
vcrwaltung bezüglich ihrer Beamten maßgebend sind.
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Neue Fassung.

Zwischen dem Provinzialuerbcmde der Rheinprouinz, vertreten durch den Landes¬
hauptmann der Rheinprouinz, Herrn Dr. Ludwig v, Renvcrs, einerseits und der Landes-
Versicherungsanstalt Rheinprouinz,uertrcten durch den stclloertretendcn Vorsitzendendes
Vorstandes Herrn Üandesrat Geheimen Regicrungsrat Gustau Kehl, andererseits, wird
nach erfolgtet Genehmigungdes Prouinziallandtags folgenderVertrag geschlossen:

Die Prouinzialuerwaltungder Rheinprouinzuerpflichtet sich, den, Vorstandeder Landcs-
Versicherungsanstalt Rheinprouinz die bei dem letzteren zur Erlediguug der Bureau-, Kassen-,
Rechnungs-,Kanzlei- und Voteugcschäfte erforderlichen Beamten zn gcstcllen.

§2.
Diese Beamten werden seitens der Prouinzialuerwaltung der Rheinprouinz entweder aus

den bereits vorhandenenProuinzialbeamtengenommen, oder im Wege der Nenanstellung gewonnen.

Die Gestellung der Beamten erfolgt seitens des Prouinzialuerbandesaus uorhenges dem
Landeshauptmann der Rheinprouinz mitgeteiltessuchen des Vorsitzenden des Vorsmches der
Versicherungsanstalt. Die Auswahl der der letzterenzu gestellenden Beamten .st lediglich ^ache
des Prouinzialansschussesbezw, des Landeshauptmanns. D.e am diese We. e w V^stcherungs,
anftalt ,be lassen n Beamtenbleiben, bezw. werden Prou.nz.albeamte nnd md hinsichtlich ihrer
Rechte und Pflichten sämtlichen,fnr diese bestehenden «eM.mungen auch wa rend d^
Beschäftiaunqbei der Versicherungsanstaltunterworfen.D.e durch den Prou.nz.alu.schuhbezw.
den Landeshauptmann erfolgte Berufung eines Beamtenznr Wahrnehmnng uon Geschäften der
Versicherungsanstaltist jeder Zeit widerruflich.

blicbcncn ^ w^ge d« der Ve^^^^ ^enen Besten >md WHmter-
b^n'^«n^ w' ^n Prouinziolauoschusse bezw. dem Landes-

^'^'"^ ^welche de.i der Versicherungsanstaltbis zum 3. Deze^er 1910 uber-

wiesene^eta^ßig angestellten ^^— o.r ^^^^
Versetznng in den Ruhestand oder des T s " I" ^,, ^. P^',^l««waltnng zur
graphen zu zahlen sind, werden aus ^u H««^^ "lt^P „,/^.1 ng^„ «n deren
Zahlunguon Ruhegehaltern "" P«mnzmlbemte Md uon ^ .^' ^^^^^ ^^
Hinterbliebene übernominen. Die Verstchcrnngsansta t hat ym °V l,e nitraacn welche für
Pensionsfonds der Prouinzialuerwaltung ^7rzeichnt der
d.e Prouinzialuerwaltungbezüglich nach dem Stande uom
unter diese Vertragsbest.mmnng ^'^ « ^ttn « ^ ,^ ^.^ .^ ^. .^
31. Dezember 1910 dem auch nach einer
Verzeichnisse aufgeführten Veam en zahlt » ^H ,.,^^ ^^^tung
Auflösung des Vcrtragsvcrhaltnlsses (§ 5) den erwannic» <. u



106 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6.

Bisherige Fassung.

s 5.
Der Vertrag ist einstweilen auf die Dauer von 5 Jahren geschlossen. Im Falle bei

Ablauf der 5 Jahre eine Erneuerung dieses Vertrages nicht erfolgen, oder der Ver¬
trag vorher aus irgend einem Grunde gelüst werden sollte, ist die Versicherungsanstalt
verpflichtet,die bei der letzterenbeschäftigten Provinzialbeamten mit den aus ihrer Anstellung nach
den für die Provinzialbeamten geltenden Bestimmungen hervorgehendenRechten und Pflichten zu
übernehmen und den Provinzialverband für die Ansprüche dieser Beamten schadlos zu
halten. Der Provinzialverband wird bei Neuanstellungcn den Beamten die Ver¬
pflichtung zum Uebertritt in den Dienst der Versicherungsanstalt auferlegen und
eine definitive Anstellung der für die letztere anzunehmenden neuen Provinzial¬
beamten während der 5jährigen Frist tunlichst vermeiden.

Düsseldorf, den 20. Dezember 1890.
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Neue Fassung.

der ihr aus dieser Bestimmung erwachsenden Rechte weiter bis zum Eintritt der
Dienst,insäbi'<ikeit oder des Todes der Beamten.

^ ^ i spä r angestellten, der Anstalt verwiesenen Beamten f.ndet d.e

Zahlung eines Beitrages zum Pensionsfonds »" P""'^
ill diesen Nullen hat die Landes-Versicherungsanstalt 'wF« lc der Versetzung ,n

n Ru estand ° r des Todes die Zahlung der nach Absah 1 dieses Para-
°en ^uyestano °°ei «,, ..,<,^^. ^zw. der Witwen- und Wcn cngelder der

^,nierol,evenen ori ^ , Landes-Versicherungsanstalt bc chä tlgt, o

.^°ltnis der Dienstzeit

w Pro^nzialdienste und im Anstaltsdienste von der Prov.nz.alverwaltnng und der
Versicherungsanstalt anteilig zu tragen.

8 5.

Der Vertraa wird auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenmit der Maßgabe daß41er vertrag wnu «u, ^ . Ablauf einer un -

er jedesmal auf 5 Jahre "" ^ ^ der Auflosung des Vertrages
lährigen Geltungsdauer Z/k> «d.gt w rd. ^m 6 P^vinzialbeamten mit den
'st die Landes-Versichemugsanstalt«erpfl'ch , ^^^ Bestimmuugenhervorgehende«
aus deren Anstellung nach den für die ProvmMlveann^ u
Rechten und Pflichten zu übernehmen.

i^
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